
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung 

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wallenhorst für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der 
Rat der Gemeinde Wallenhorst in der Sitzung am 26.01.2017 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

1.3 der außerordentlichen Erträge 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 

festgesetzt. 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

§2

38.075.100 € 
38.075.100 € 

0€ 

0€ 

38.016.900 € 
35.619.800 € 

2.446.300 € 
9.230.400 €

3.595.000 € 
1.208.000 € 

44.058.200 € 
46.058.200 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
lnvestitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.595.000 € festgesetzt. 

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.845.000 € festgesetzt. 






